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RS OGH 1970/9/15 8Ob192/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.09.1970

Norm

EO §382 Z8 IIIF

EO §389 VA

EO §389 VE

Rechtssatz

Die zur behaupteten Verwirkung des Anspruches der Ehefrau auf Unterhalt angebotenen paraten

Bescheinigungsmittel des Ehemannes über mehrfache Diebstähle der Frau und der durch sie erfolgten Demolierung

seiner Wohnung sind auch im Provisorialverfahren vor der Beschlußfassung über deren vorläu;gen Unterhalt zur

Klärung heranzuziehen.
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